
rung und Verpackung auf einen luftbereiften Fahrrad
anhänger. Sie transportierten die Materialien damit 
über das Werkgelände und brachten sie mit dem Fahr
stuhl in die 4. Etage zur Uhrmacherwerkstatt. Dort ent
nahm der Zeuge Q. eine Flasche. Der Geschädigte S. 
transportierte dann die anderen Flaschen mit dem 
Fahrstuhl in die 7. Etage, wo sie gelagert werden soll
ten. Unmittelbar nach dem Verlassen des Fahrstuhls 
stellte der Geschädigte S. fest, daß aus dem Fahrrad
anhänger Toluol tropfte und durch einen Lichtgitter
rost auf die darunter liegende Etage floß. Im gleichen 
Augenblick bildete sich von der 6. zur 7. Etage eine 
Stichflamme. Der Geschädigte ließ den Fahrradanhän
ger los und flüchtete. Die gesamte Menge des Toluols 
wurde entzündet, es kam zu einer Verpuffung mit an
schließendem Brand. Zu diesem Zeitpunkt waren auf 
der Treppe die Geschädigten B. und R. erschienen.
Das ausgeflossene Toluol hat sich an einer im 6. Stock
werk unter dem Lichtgitterrost befindlichen 200-Watt- 
Glühlampe entzündet, die nicht mit einer Schutzglocke 
versehen war.
Den Angeklagten Sch., F. und Fr. wird zur Last gelegt, 
den Unfall dadurch verursacht zu haben, daß sie keine 
exakten Weisungen für den Transport von Toluol ge
geben hatten. Nach Ziff. 20.22 der Technischen Grund
sätze zur ABAO 850/1 — Verkehr mit brennbaren Flüs
sigkeiten — vom 1. Oktober 1962 (GBL Sdr. 358) müssen 
zerbrechliche Gefäße, die brennbare Flüssigkeiten ent
halten, beim Transport durch geeignete Verpackung ge
gen Bruch gesichert sein.
Der Angeklagte Sch. ist Leiter des Bereichs BMSR- 
Technik. Zu diesem Bereich gehören neben der Ab
teilung Werkstätten drei weitere Abteilungen.
Der Angeklagte F. ist als Facharbeiter für BMSR-Tech
nik seit 1. Januar 1973 Abteilungsleiter im Bereich 
BMSR-Technik. Zu dieser Abteilung gehören drei Mei
sterbereiche.
Der Angeklagte Fr. ist seit März 1972 Meister in dem 
Bereich, in dem es zu dem Arbeitsunfall kam.
Der Angeklagte H. ist im VEB K. als Blockmeister be
schäftigt. In diesem Bereich sind drei weitere Schicht
meister tätig. Zu diesem Bereich gehört auch die elek
trotechnische Anlage am Unfallort. Es waren Feucht
raumwandarmaturen installiert, die für 60-Watt-Glüh- 
lampen mit Schutzglas vorgesehen waren. Zum Zeit
punkt des Unfalls fehlte am Unfallort die Schutzglocke, 
und es wurde eine 200-Watt-Glühlampe verwendet. 
Schutzmaßnahmen nach der ABAO 31/2 Feuer- und 
explosionsgefährdete' Betriebsstätten vom 22. Juli 1963 
(GBl. II S. 554) waren nicht erforderlich.
Dem Angeklagten H. wird zur Last gelegt, er habe seine 
Rechtspflichten aus § 9 der ABAO 900 — Elektrische An
lagen — vom 20. Juli 1961 (GBl. Sdr. 339) verletzt. Am
6. März 1973 habe er nebst seinem übergeordneten Ab
teilungsleiter an einer Betriebsbegehung teilgenommen, 
in deren Ergebnis die Weisung erteilt wurde, die Be
leuchtung im gesamten Kesselhaus, also auch am Un
fallort, bis zum 13. März 1973 in ordnungsgemäßen Zu
stand zu bringen. Der Angeklagte habe jedoch keine 
Anstrengungen unternommen, um diese Weisung auch 
am Unfallort zu erfüllen. Durch seine Rechtspflicht
verletzung sei deshalb die Zündquelle für das ausge
flossene Toluol vorhanden gewesen.
Auf der Grundlage des Ermittlungsergebnisses hat das 
Bezirksgericht das Hauptverfahren gegen alle Ange
klagten wegen Vergehens gemäß § 193 StGB eröffnet. 
Der Generalstaatsanwalt der DDR hat die Kassation des 
Eröffnungsbeschlusses beantragt. Der Antrag hatte im 
Ergebnis Erfolg.
Aus den G r ü n d e n :
Voraussetzung für die Eröffnung des Hauptverfahrens 
ist, daß die Angeklagten nach den Ergebnissen des 
Ermittlungsverfahrens der ihnen mit der Anklage zur 
Last gelegten Straftaten hinreichend verdächtig sind 
(§ 193 StPO). In diesem Sinne müssen die vorliegenden 
Beweismittel den Schluß rechtfertigen, daß die Ange
klagten die im Anklagetenor bezeichneten strafbaren 
Handlungen begangen haben. Im Eröffnungsverfahren

hat das Gericht auf der Grundlage der vorliegenden 
Beweismittel zu prüfen, ob diese für die Begründung 
des hinreichenden Tatverdachts geeignet und aus
reichend sind. Die Entscheidung im Eröffnungsverfah
ren ist also nicht identisch mit dem Nachweis und der 
Feststellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit; 
letztere ist der Hauptverhandlung Vorbehalten. Selbst
verständlich muß aber im Eröffnungsverfahren das 
Gericht nicht nur prüfen, ob in objektiver Hinsicht hin
reichender Tatverdacht gegeben ist, sondern auch, ob 
hinreichender Verdacht dafür vorliegt, daß die Ange
klagten schuldhaft gehandelt haben. Letzteres hat das 
Bezirksgericht nicht mit der genügenden Sorgfalt getan 
und ist deshalb zu einer unrichtigen Entscheidung ge
kommen.
Nach dem vorliegenden Ermittlungsergebnis besteht 
hinreichender Tatverdacht, daß die Angeklagten Sch.,
F. und Fr. es unterlassen haben, für den Transport 
von Toluol in Flaschen mit 2,5 Litern Inhalt Weisungen 
zu erteilen, die die Einhaltung von Ziff. 20.22 der Tech
nischen Grundsätze der ABAO 850/1 gewährleisteten. 
Gemäß §§ 8, 18 ASchVO waren die Angeklagten als 
leitende Mitarbeiter des VEB K. verpflichtet, in ihrem 
Verantwortungsbereich die Arbeitssicherheit der Werk
tätigen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu 
gewährleisten.
Der Auffassung, die Eröffnung des Hauptverfahrens 
hätte schon deshalb nicht erfolgen dürfen, weil nicht 
bewiesen sei, daß die objektiv vorhandenen Pflicht
verletzungen ursächlich für die Entzündung des Toluols 
gewesen seien, kann nicht gefolgt werden. Nach dem 
Ermittlungsergebnis besteht hinreichender Verdacht 
dafür, daß bis zum Erreichen des 7. Stockwerks in kei
nem größeren Umfang Toluol aus den Flaschen heraus
getreten ist; vielmehr tropfte plötzlich nach dem Ver
lassen des Fahrstuhls eine größere Menge Toluol aus 
dem Wagen. Damit liegt aber hinreichender Verdacht 
dafür vor, daß die Annahme des Zeugen S., bei oder 
nach dem Verlassen des Fahrstuhls sei eine Flasche zer
brochen, dem tatsächlichen Geschehensablauf ent
spricht. Das ausgelaufene Toluol kam am Unfallort zur 
Entzündung. Somit besteht auch hinreichender Ver
dacht, daß die objektiv vorliegenden Rechtspflicht
verletzungen der Angeklagten ursächlich für den Unfall 
und seine Folgen waren.
Der Angeklagte Sch. hatte Kenntnis davon, daß in sei
nem Verantwortungsbereich Toluol, welches ausschließ
lich in Flaschen mit einem Liter Inhalt geliefert wurde, 
Verwendung fand. Über die Einzelheiten der Bestel
lung und des Transportweges des Toluols fehlten ihm 
die Kenntnisse. Der Angeklagte war darüber hinaus 
der Auffassung, daß nach § 1 Abs. 3 Buchst, a der 
ABAO 850/1 diese Rechtsnorm für die bis dahin ver
wendeten Flaschen mit einem Liter Inhalt keine An
wendung findet. Von der Lieferung in Flaschen mit
2,5 Litern erfuhr er erst nach dem Unfall.
Der Angeklagte F. hatte Kenntnis davon, daß in der 
Uhrmacherwerkstatt in geringem Umfang Toluol ver
wendet wurde. Die Anforderung und Abholung des 
Toluols erfolgte in eigener Zuständigkeit des Meister
bereichs. Dem Angeklagten war vor dem Unfall nichts 
über den Transport einer größeren Menge Toluol be
kannt.
Der Angeklagte F. ist im Umgang mit Toluol vertraut. 
In der Vergangenheit wurden höchstens sechs Flaschen 
mit je einem Liter Inhalt geholt. Der Transport erfolgte 
in einer Tasche oder im Fahrradanhänger; besondere 
Hinweise für diesen Transport wurden nie gegeben. 
Die ABAO 850/1 war dem Angeklagten nicht bekannt. 
Sie soll im Jahre 1971 aus den Belehrungsunterlagen 
entfernt worden sein, weil sie in diesem Bereich nicht an
zuwenden seL Von der Lieferung und dem Transport
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